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solcher Entscheid wäre. Umgekehrt muss man sich fragen, welcher Nutzen
diesem hohen Preis gegenüberstehen würde. Es besteht nicht die geringste
Willensäusserung, den Zeitraum von vier Jahren mit irgendeiner Aktivität
auszufüllen, die geeignet wäre, nach Ablauf dieser Frist eine Bewilligung
zur Inbetriebnahme besser fundiert zu erteilen. Vielmehr steht zu erwarten,

dass einer ersten vierjährigen Verzögerung unter Hinweis auf den
Präzedenzfall eine zweite und dritte folgen würde, mit dem Resultat, dass
das Werk nie in Betrieb käme. Dies kann nicht die Absicht der Zürcher
Stimmbürger gewesen sein, als sie 1973 mit grossem Mehr einer Beteiligung

zustimmten. Sollte dem Werk Gösgen die Betriebsaufnahme dauernd
verweigert werden, so würde ein Schaden in der Höhe von mehreren
Milliarden Franken entstehen. Entsprechend ihrer Beteiligungsquote von 15
Prozent würde die Stadt Zürich wahrscheinlich mit einigen hundert
Millionen Franken an der Schadendeckung partizipieren. Nur in einem
solchen Falle würden die Zürcher Steuerzahler von den Auswirkungen erheblich

betroffen.

Wer mich fragt, ob man es verantworten könne, Atomkraftwerke zu
bauen, dem stelle ich mit Blick auf unsere langfristigen Beschäftigungsprobleme

die Gegenfrage, ob er es verantworten wolle, keine zu bauen.
Das ist die Frage, die wir ihm zu stellen haben. Man hat seinerzeit den

Bergkantonen und auch den Naturschützern gesagt, die Bereitstellung von
Energie durch die Nutzung der Wasserkräfte sei eine nationale Aufgabe.
Das stimmt noch immer. Ich kann keiner Gegend zumuten, auf Elektrizität

zu verzichten, weil sie im eigenen Kanton keine solche erzeugen kann.
Es gibt hier nur eine nationale Pflicht zur Solidarität; und eine nationale
Pflicht, eine nationale Aufgabe kann man nicht an einer St.-Florians-Poli-
tik scheitern lassen.

Bundesrat Willi Ritschard
in einer Rede vor dem Nationalrat
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